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Präambel 
 
Satzung der IG Metall § 14 Ziffer 1 Absatz 2 Verwaltungsstellen und Ortsvor- 
stände 
 
„Der Vorstand kann Kooperationen zwischen benachbarten Verwaltungsstellen 
fördern sowie nach vorhergehender Beratung mit den in Betracht kommenden 
Bezirksleitungen, Ortsvorständen und Delegiertenversammlungen bestehende 
Verwaltungsstellen aufheben und neu gliedern, wenn sich die Notwendigkeit 
oder Zweckmäßigkeit ergibt.“ 
 
Auf Grundlage dieser Satzungsbestimmung haben die Verwaltungsstellen 
Mannheim und Heidelberg nach Zustimmung der Ortsvorstände und der Dele-
giertenversammlungen einen Kooperationsvertrag geschlossen und einen 
Grundsatzbeschluss zur Neustrukturierung (Fusion) gefasst. Dies hat Auswir-
kungen auf das nachfolgende Ortsstatut. Der Kooperationsvertrag und der 
Grundsatzbeschluss sind als Anlage beigefügt. Die Ergänzungen betreffen die 
Ziffern 3.5 m, 3.6, 4.2, 4.6. 
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1.  Name und Sitz der Verwaltungsstelle  

 
Die Verwaltungsstelle führt den Namen IG Metall Verwaltungsstelle 
Mannheim. Sie hat ihren Sitz in 68161 Mannheim, Hans-Böckler- 
Str. 1. 

 
 

2.  Organisationsbereich der Verwaltungsstelle 
 

Die Verwaltungsstelle umfasst das Gebiet der in der Anlage 1 auf-
geführten Gemeinden. Dieses Gemeindeverzeichnis entspricht der 
vom Vorstand festgelegten und kartographisch festgehaltenen Ab-
grenzung. 

 
 

3.  Delegiertenversammlung 
 

3.1  Zusammensetzung der Delegiertenversammlung 
 
Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen aus von den Mit-
gliedern gewählten Delegierten und den Mitgliedern des Ortsvors-
tands. 
 
Die Zahl der gewählten Delegierten beträgt 138. 

 
In der Delegiertenversammlung müssen Frauen grundsätzlich min-
destens entsprechend ihrem Anteil an der Mitgliedschaft in 
der Verwaltungsstelle vertreten sein. 

 
 

3.2  Wahlbezirke 
 

3.2.1  Einteilung 
 

Alle Mitglieder werden Wahlbezirken zugeteilt. Die Einteilung der 
Wahlbezirke und der Mandate auf die einzelnen Wahlbezirke erfolgt 
auf Vorschlag der Geschäftsführung durch den Ortsvorstand. 
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Die Einteilung der Wahlbezirke muss gewährleisten, dass einerseits 
jedes Mitglied der Verwaltungsstelle erfasst und einem Wahlbezirk 
zugeordnet wird, um sein Wahlrecht ausüben zu können. Anderer-
seits darf jedes Mitglied sein Wahlrecht nur einmal ausüben.  

 
 

3.2.2  Nachwahlen von Delegierten 
 

Tritt ein Delegierter oder eine Delegierte vom Mandat zurück, oder 
liegt ein Fall nach § 15 Ziff. 6 Abs. 3 der IG Metall-Satzung vor, so 
ist eine Nachwahl vom Ortsvorstand einzuleiten. 
 
Die Zahl der Gesamtmandate darf durch die Nachwahl nicht über-
schritten werden. 
 
Die Frauenquote nach § 13 der Satzung ist auch bei Nachwahlen 
einzuhalten. 

 
Entscheidet der Ortsvorstand keine Nachwahl durchzuführen, ist die 
Zahl der Delegierten mit Genehmigung des Vorstandes zu ändern. 

 
Anstelle einer Nachwahl in dem entsprechenden Wahlbezirk kann 
der Ortsvorstand auch beschließen, das Mandat an einen anderen 
bestehenden oder einen neuen Wahlbezirk zu vergeben. 

 
 

3.2.3  Stellvertretende Delegierte 
 

Die Mitglieder eines Wahlkreises können auf Vorschlag des Ortsvors-
tandes zusätzlich zu den ordentlichen Delegierten stellvertretende  
 
Delegierte wählen, die im Verhinderungsfall des ordentlichen Delegier-
ten bzw. der Delegierten nach dem Rangreihenverfahren das Mandat 
in der Delegiertenversammlung wahrnehmen. 
 
Die Wahl der Stellvertreter/innen ist in einem gesonderten Wahlgang 
vorzunehmen. Es werden maximal so viele Stellvertreter/innen ge-
wählt, wie Delegierte zu wählen sind. 
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Sind die Stellvertreter/innen gewählt worden, ist von der Verwal-
tungsstelle sicherzustellen, dass bei Abstimmungen, besonders bei 
Wahlen, jeweils nur ein Mandat anerkannt wird. 

 
 

3.3  Wahlen 
 

Zu Delegierten können nur Mitglieder mit mindestens 12-monatiger 
ununterbrochener Gewerkschaftszugehörigkeit und satzungsgemä-
ßer Beitragsleistung während dieser Zeit gewählt werden.  

 
Wahlberechtigt sind nur Mitglieder mit mindestens 3-monatiger un-
unterbrochener Gewerkschaftszugehörigkeit. 

 
 

3.3.1  Grundsätze 
 

Die Wahl der Delegierten erfolgt nach demokratischen Grundsätzen 
in freier, gleicher und unmittelbarer Wahl, in der Regel in Mitglieder-
versammlungen (Urwahl). 

 
Die Wahl in Betriebsversammlungen oder Belegschaftsversamm-
lungen ist unzulässig. 

 
Die Wahlen sind in der Regel als geheime Wahlen durchzuführen. 
Jedes IG Metall-Mitglied übt sein aktives und passives Wahlrecht in 
dem Wahlbezirk aus, dem es angehört. 
 
Sie müssen geheim durchgeführt werden, wenn mehr Kandidaten 
bzw. Kandidatinnen nominiert werden als Mandate zu vergeben sind 
oder geheime Wahl in der Wahlversammlung verlangt wird. Ande-
renfalls kann offen abgestimmt werden. 

 
 

3.3.2  Schriftliche Stimmabgabe 
 

Können die Wahlen in begründeten Fällen nicht in einer Mitglieder-
versammlung durchgeführt werden, kann der Ortsvorstand 
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für bestimmte Wahlkreise die schriftliche Stimmabgabe (Urnen oder 
Briefwahl) beschließen. Für die Wahlkreise mit schriftlicher Stimm-
abgabe gelten folgende Bestimmungen: 

 Es muss ein Verfahren für die Kandidatenaufstellung be-
schlossen und allen betroffenen Mitgliedern bekannt gemacht 
werden. 

 

 Jedes Mitglied hat das Recht, Kandidaten und Kandidatinnen 
vorzuschlagen. 

 

 Die Wahl muss geheim sein. 
 

 Es ist sicherzustellen, dass jedes Mitglied nur einmal wählt. 
 

 Die Stimmenauszählung muss organisationsöffentlich sein. 
 
 

3.3.3  Fristen und Formen 
 

Die Wahlen sind so rechtzeitig durchzuführen, dass die vorgesehe-
ne Frist zur Durchführung der konstituierenden Delegiertenver-
sammlung (§ 14 Ziff. 2 Abs. 9 der IG Metall-Satzung) im ersten 
Halbjahr nach In-Kraft-Treten einer neuen Satzung eingehalten wird. 
 
Die Mitgliederversammlungen zur Urwahl in den Wahlbezirken sind 
beschlussfähig, wenn form- und fristgerecht eingeladen wurde. 

 
Die Geschäftsführung der Verwaltungsstelle lädt schriftlich ein. Die 
Einladung erfolgt entweder durch Brief an das Mitglied, als Aushang 
(z. B. in betrieblichen Wahlbezirken) oder als Veröffentlichung in der 
„metallzeitung“. 

 
Die Einladungsfrist beträgt mindestens 14 Tage. 

 
Aus der Einladung muss die Tagesordnung ersichtlich sein. Die 
Wahlen müssen ein eigener Tagesordnungspunkt sein. 



Ortsstatut der IG Metall Stand: 26.03.2012

Verwaltungsstelle Mannheim 

 

8 
 

 

3.3.4  Protokoll 
 

Über die Wahlversammlung ist ein Wahlprotokoll gemäß den Hin- 
weisen zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen anzuferti-
gen und mindestens eine Amtsperiode aufzubewahren. 

 
 

3.4  Amtsdauer der Delegierten 
 

Das Mandat eines/einer Delegierten endet mit dem Beginn der kon-
stituierenden Delegiertenversammlung gem. § 14 Ziff.2 Abs. 9 der 
Satzung. 

 
Das Mandat endet vorzeitig beim Wechsel der Gewerkschaft 
oder der Verwaltungsstelle oder entsprechend § 15 Ziff. 6 der IG 
Metall-Satzung. 

 
Nachwahlen erfolgen auf Veranlassung des Ortsvorstandes gemäß 
Ziffer 3.2.2. 
 
 

3.5  Aufgaben der Delegiertenversammlung 
 

Die Delegiertenversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Endgültige Entscheidung über alle örtlichen Gewerkschaftsan-
gelegenheiten im Rahmen der Verwaltungsstelle. 

 
b) Diskussion über Ergebnisse oder Beiträge von bestehenden 

Arbeitskreisen oder Projektgruppen. 
 

c) Diskussion über Mitgliederentwicklung und Betriebspolitik in 
der Verwaltungsstelle und ggf. Beschlussfassung über ent-
sprechende Maßnahmen. 

 
d) Beratung der Geschäfts- und Kassenberichte der Geschäfts-

führung und des Ortsvorstandes. 
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e) Diskussion über Berichte der Revisoren bzw. Revisorinnen. 

 
f) Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführer 

bzw. Geschäftsführerinnen und des Ortsvorstandes. 
 

g) Beratung vorliegender Anträge. 
 

h) Wahl des Ortsvorstandes. 
 

i) Wahl der Delegierten und der Stellvertreter bzw. Stellvertrete-
rinnen zum Gewerkschaftstag, sofern die Delegiertenver-
sammlung identisch mit dem Wahlkreis gem. § 20 Ziff. 2 der 
Satzung ist. 

 
j) Wahl der Delegierten und der Stellvertreter bzw. Stellvertrete-

rinnen zu den Bezirkskonferenzen. 
 

k) Wahl der Mitglieder der Tarifkommissionen. 
 

l) In Gremien und zu Tagungen, für die die Wahl durch die Dele-
giertenversammlung ausdrücklich vorgeschrieben ist, Wahl 
oder Entsendung der Kolleginnen und Kollegen. 

 
m) Information über den Sachstand des Kooperationsprozesses. 
 
 

3.6  Sitzungen der Delegiertenversammlung 
 

Es sind mindestens vier Delegiertenversammlungen im Jahr durch-
zuführen. 
 
Mindestens einmal jährlich finden gemeinsame Delegiertenver-
sammlungen der Verwaltungsstellen Mannheim und Heidelberg 
statt. 

 
Die schriftliche Einladung mit Angabe der vorgeschlagenen Tages-
ordnung erfolgt mit einer Frist von mindestens 14 Tagen durch die 
Geschäftsführung. 
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Eingegangene Anträge an die Delegiertenversammlung sind der 
Einladung beizufügen. 

 
Die Sitzungen werden in der Regel von der Geschäftsführung gelei-
tet. Für die Durchführung der Sitzungen ist die "Geschäftsordnung 
für Gewerkschaftsversammlungen" maßgebend (Anlage 2). 

 
Die politischen Sekretäre bzw. Sekretärinnen der Verwaltungsstelle 
nehmen beratend an den Versammlungen teil. Vertreter der Be-
zirksleitung und des Vorstandes können mit beratender Stimme teil-
nehmen. 

 
Über Teilnahme und Rederecht weiterer Personen entscheidet 
der Ortsvorstand oder die Delegiertenversammlung.  

 
 

3.7  Außerordentliche Delegiertenversammlung 
 

Bei besonderen Anlässen bzw. in dringenden Fällen kann die 
Geschäftsführung ohne Einhaltung der Einladungsfristen eine 
außerordentliche Delegiertenversammlung einberufen. 

 
Einer außerordentlichen Delegiertenversammlung stehen inner- 
halb der festgelegten Tagesordnung die gleichen Befugnisse zu, 
wie jeder ordentlichen Delegiertenversammlung. 

 
 

3.8  Beschlüsse und Abstimmungen  
 

Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder der Delegiertenversamm-
lung anwesend ist. 
 
Stimmberechtigt sind die gewählten Delegierten und die Mitglieder 
des Ortsvorstandes. 

 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder der Delegiertenversammlung gefasst. 
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Die Wahlen der Mitglieder des Ortsvorstandes und der Delegierten 
und ihrer Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen zum Gewerkschafts-
tag werden in geheimer Abstimmung durchgeführt. 

 
 

4.  Ortsvorstand 
 

4.1  Der Ortsvorstand setzt sich wie folgt zusammen 
 

Aus dem bzw. der 1. Bevollmächtigten, dem bzw. der 2. Bevoll-
mächtigten und Kassierer bzw. der Kassiererin – die gleichzeitig 
Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerinnen sind – und aus 
15 Beisitzern bzw. Beisitzerinnen. 

 
 

4.2  Geschäftsführung 
 

Die Bevollmächtigten führen die Geschäfte des Ortsvorstandes. 
 
Mit den hauptamtlichen Bevollmächtigten müssen - nach der Erst-
wahl und der Bestätigung durch den Vorstand - schriftliche Arbeits-
verträge als Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerin durch den 
Ortsvorstand und dem Vorstand abgeschlossen werden. 
 
Die Ortsvorstände der Verwaltungsstellen Mannheim und Heidel-
berg haben sich auf die Bildung einer Kooperations-Geschäfts-
führung geeinigt. 

 
Der Ortsvorstand - insbesondere die Geschäftsführung - vertritt die 
Verwaltungsstelle sowohl den Mitgliedern als auch Dritten gegen-
über. 

 
Der Ortsvorstand hat zu beschließen, bis zu welchem Betrag die 
Geschäftsführung Einzelausgaben ohne Zustimmung des Ortsvors-
tandes tätigen kann. Dieser Beschluss ist als Anlage 3 dem Ortssta-
tut beizufügen. 
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Eine Einzelzustimmung ist nicht erforderlich, falls ein Budget oder 
Haushaltsplan vom Ortsvorstand verabschiedet wurde. 

 
 

4.3  Wahl des Ortsvorstandes 
 

In den Ortsvorstand können nur Mitglieder gewählt werden, die eine 
Beschäftigung in einem zum Organisationsbereich der IG Metall ge-
hörenden Betrieb ausüben. Ausgenommen hiervon sind Bevoll-
mächtigte, Rentner bzw. Rentnerinnen und Arbeitslose. 

 
Im Ortsvorstand müssen Frauen grundsätzlich mindestens entspre-
chend ihrem Anteil an der Mitgliedschaft in der Verwaltungsstelle 
vertreten sein. 

 
Die Kandidaten bzw. Kandidatinnen zum Ortsvorstand müssen der 
Delegiertenversammlung nicht angehören. Wird ein Delegierter bzw. 
eine Delegierte in den Ortsvorstand gewählt, erfolgt dafür im Wahl-
bezirk des bzw. der Gewählten keine Nachwahl. 

 
In der Einladung ist auf die Bestimmungen der IG Metall-Satzung 
über die Wählbarkeit hinzuweisen. 
 
In der Tagesordnung (siehe Anlage 4: "Hinweise zur Vorbereitung 
und Durchführung von Wahlen") sind die getrennten Wahlgänge des 
bzw. der 1. Bevollmächtigten, des bzw. der 2. Bevollmächtigten und 
Kassierers bzw. der Kassiererin und der Beisitzer bzw. Beisitzerin-
nen einzeln aufzuführen. 

 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltungsstelle - mit Aus-
nahme der Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerinnen - dürfen kein 
Mitglied des Ortsvorstandes sein. 

 
Der Ortsvorstand ist bis zur Bestätigung des neuen Ortsvorstandes 
nach dem nächstfolgenden ordentlichen Gewerkschaftstag tätig. 
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4.4  Aufgaben des Ortsvorstandes 
 

Die Aufgaben des Ortsvorstandes ergeben sich aus § 14  
Ziff. 4 der IG Metall-Satzung. 

 
Über die Erledigung dieser Aufgaben und ihrer Tätigkeit insgesamt 
hat der Ortsvorstand regelmäßig in den Sitzungen der Delegierten-
versammlung zu berichten. Über die Tätigkeit der gesamten Wahl-
periode ist der Delegiertenversammlung ein schriftlicher Bericht vor-
zulegen. 

 
 
4.5  Einspruchsrecht bei kostenrelevanten Beschlüssen 
 

Die Geschäftsführung kann gegen kostenrelevante Beschlüsse des 
Ortsvorstandes Einspruch erheben. 

 
Die Geschäftsführung hat ihren Einspruch unverzüglich zu begrün-
den. Der Beschluss bleibt bis zur erneuten Beratung und 
Beschlussfassung ausgesetzt. 

 
Die Geschäftsführung ist verpflichtet, den strittigen Beschluss 
und die Begründung des Einspruchs spätestens auf der übernächs-
ten Sitzung des Ortsvorstandes erneut auf die Tagesordnung zu 
setzen. 
 
Der erneute Beschluss des Ortsvorstandes ist auszuführen, es sei 
denn, es liegt eine entsprechende Anweisung des Vorstandes vor. 
 
 

4.6  Sitzungen des Ortsvorstandes 
 

Die Mehrheit der stimmberechtigten Ortsvorstandsmitglieder kann 
jederzeit eine Sitzung verlangen. 
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Die Sitzung leitet in der Regel der bzw. die 1. Bevollmächtigte.  
 
Die Sitzung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimm-
berechtigten Ortsvorstandsmitglieder anwesend sind. 

 
Die politischen Sekretäre bzw. Sekretärinnen der Verwaltungsstelle 
sollen zu den Sitzungen beratend hinzugezogen werden. 

 
Darüber hinaus können - sofern es erforderlich ist - zur Beratung 
und Unterstützung der Arbeit des Ortsvorstandes weitere Personen 
hinzugezogen werden. 
 
Vertreter und Vertreterinnen der Bezirksleitung und des Vorstands 
können mit beratender Stimme teilnehmen. 

 
Über jede Sitzung des Ortsvorstandes ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die in der folgenden Sitzung genehmigt werden muss. 
 
Die Ortsvorstände der Verwaltungsstellen Mannheim und Heidel-
berg führen in regelmäßigen Abständen gemeinsame Sitzungen 
durch. 

 
 
4.7  Revision 
 

Aus den Reihen der Beisitzer und Beisitzerinnen hat der Ortsvor-
stand 3 Revisoren bzw. Revisorinnen zu bestellen. Eine Person ist 
als federführender Revisor bzw. federführende Revisorin gegenüber 
dem Vorstand zu benennen. 

 
 
4.8  Mandatsdauer der Ortsvorstandsmitglieder 
 

Die Amtsdauer des Ortsvorstandes beträgt vier Jahre. 
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Ortsvorstandsmitglieder, die nicht gewählte Delegierte sind, haben 
in der Delegiertenversammlung volles Stimmrecht. Dieses Stimm- 
recht endet mit Erteilung der Entlastung in der konstituierenden Sit-
zung der Delegiertenversammlung gem. § 14 Ziff. 2 Abs. 9 der Sat-
zung. Ihre sonstigen sich aus dem Ortsvorstandsmandat ergeben-
den Rechte und Pflichten bleiben bis zur Bestätigung der neu ge-
wählten Ortsvorstandsmitglieder durch den Vorstand davon unbe-
rührt. 

 
Das Mandat der Ortsvorstandsmitglieder endet mit dem Zeitpunkt 
der Bestätigung der neu gewählten Ortsvorstandsmitglieder durch 
den Vorstand. 

 
Es endet vorzeitig bei Wechsel der Gewerkschaft oder Wechsel der 
Verwaltungsstelle; außerdem bei Wechsel des Berufes oder der Tä-
tigkeit, wenn damit gleichzeitig die Aufgabe einer Beschäftigung in  
 
einem zum Organisationsbereich der IG Metall gehörenden Betrieb 
verbunden ist. Ausgenommen hiervon sind Rentner bzw. Rentnerin-
nen und Arbeitslose. 

 
 

5.  Personal 
 

5.1  Anstellungen 
 

Die Anstellung von politischen Sekretären bzw. Sekretärinnen er-
folgt auf Vorschlag der Geschäftsführung durch den Ortsvorstand. 

 
Alle weiteren Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen werden durch die 
Geschäftsführung nach den Richtlinien des Vorstands angestellt. 

 
Die Gehälter oder sonstigen materiellen Inhalte der Verträge werden 
durch den Ortsvorstand unter Zugrundelegung der entsprechenden 
Richtlinien bzw. Anweisungen des Vorstands geregelt. 
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Die Allgemeinen Anstellungsbedingungen in der jeweils gültigen 
Fassung sind anzuwenden. 

 
 

5.2  Kündigungen 
 

Kündigungen der politischen Sekretäre bzw. Sekretärinnen erfolgen 
durch die Geschäftsführung nach Beratung mit dem Ortsvorstand. 

 
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung kann die Beratung ent-
fallen, so weit innerhalb der gesetzlichen Kündigungsfrist nach BGB 
eine Ortsvorstandssitzung nicht stattfinden kann. In diesem Fall ist 
der Ortsvorstand nachträglich zu informieren. 
 
Kündigungen der übrigen Beschäftigten erfolgen durch die Ge-
schäftsführung. 
 
 

6.  In-Kraft-Treten des Ortsstatuts 
 

Das vorliegende Ortsstatut wurde in der Delegiertenversammlung 
am 05.12.2011 beschlossen. Es wurde vom Vorstand am 
08.12.2011 genehmigt und tritt zum 26.03.2012 in Kraft. 

 
Nachträgliche Änderungen des Ortsstatuts sind ebenfalls vom Vor-
stand zu genehmigen. Änderungen sind schriftlich zu dokumentie-
ren. 
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Anlage 1: 

 

Kartographische Grenzen der Verwaltungsstelle 
 

Die Verwaltungsstelle umfasst den Bereich der in dieser Anlage auf-
geführten Gemeinden. Dieses Gemeindeverzeichnis entspricht der 
vom Vorstand festgelegten und kartographisch festgehaltenen Ab-
grenzung. 

 
 

Bereich der Verwaltungsstelle Mannheim 
 

Der Verwaltungsstellenbereich umfasst den Stadtkreis Mannheim 
einschließlich folgender Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises: 

 

Altlußheim Laudenbach 

Brühl Neckarhausen 

Edingen Neulußheim 

Heddesheim Oftersheim 

Hemsbach Plankstadt 

Hirschberg Reilingen 

Hockenheim Schriesheim 

Ilvesheim Schwetzingen 

Ketsch Weinheim  

Ladenburg 
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Ortsstatut der IG Metall Stand: 26.03.2012

Verwaltungsstelle Mannheim 

 

19 
 

Anlage 2: 

 

Geschäftsordnung für Gewerkschaftsversammlungen 

 

Der Zutritt zu den Versammlungen und Konferenzen der IG Metall ist nur ge-
gen Vorzeigen des Mitgliedsausweises oder einer anderen Legitimation ge-
stattet. 

 

1. Leitung der Versammlung 
 

In jeder Versammlung und Konferenz hat die Leitung für die ordnungsge-
mäße Abwicklung der Tagesordnung zu sorgen. 

 
Die Leitung der Versammlung erfolgt durch die Geschäftsführung oder ein 
von ihr beauftragtes Mitglied. 

 

2. Rednerliste und Protokoll 
 

Durch die Versammlungsleitung ist eine Redner- bzw. Rednerinnenliste 
und - falls erforderlich - ein Protokoll zu führen. 

 

3. Wortmeldungen 
 

Wortmeldungen sind bei der Versammlungsleitung einzureichen. 
 

4. Worterteilung 
 

Die Redner bzw. Rednerinnen erhalten das Wort in der Reihenfolge ihrer 
Meldung. Vertretern bzw. Vertreterinnen des Vorstandes ist auf Verlangen 
jederzeit das Wort zu erteilen. 

 

5. Redezeit 
 

Die Redezeit in der Aussprache beträgt in der Regel zehn Minuten für je-
den Redner bzw. jede Rednerin, falls die Versammlung nichts anderes 
beschließt. 

 

6. Schlusswort 
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Referenten bzw. Referentinnen und Berichterstatter bzw. Berichterstatte-
rinnen können durch die Leitung der Versammlung ein Schlusswort erteilt 
werden. 

 

7. Wortentzug 
 

Die Versammlungsleitung hat nicht zur Sache gehörende Ausführungen 
zurückzuweisen. Fügt sich ein Redner bzw. eine Rednerin den Anordnun-
gen der Versammlungsleitung nach zweimaligem Hinweis auf die Ge-
schäftsordnung nicht, so darf ihm bzw. ihr das Wort entzogen werden. 

 

8. Bemerkungen der Versammlungsleitung 
 

Der Versammlungsleitung sind kurze Bemerkungen, die zur Richtigstel-
lung und Förderung der Aussprache dienen, jederzeit gestattet. Zu die-
sem Zweck darf der Redner bzw. die Rednerin unterbrochen werden. 

 

9. Wortmeldungen zur Geschäftsordnung 
 

Das Wort zur Geschäftsordnung wird außerhalb der Reihe erteilt. Ge-
schäftsordnungsanträge gelangen sofort zur Abstimmung. Es dürfen nur 
ein Redner bzw. eine Rednerin dafür und ein Redner bzw. eine Rednerin 
dagegen sprechen. Spricht niemand gegen den Antrag, ist der Antrag an-
genommen. 

 

10. Persönliche Bemerkungen und Richtigstellungen 
 

Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist nach Schluss der Aussprache 
bzw. nach dem Schlusswort, jedoch vor der Abstimmung zu erteilen. 

 

11. Anträge und Entschließungen 
 

Anträge und Entschließungen müssen behandelt werden, wenn ein 
stimmberechtigtes Mitglied der Versammlung dies beantragt. 
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12. Anträge auf Schluss der Debatte 
 

Bei Anträgen auf Schluss der Debatte dürfen nur ein Redner bzw. eine 
Rednerin dafür und ein Redner bzw. eine Rednerin dagegen sprechen. 
Der Antragsteller bzw. die Antragstellerin darf an der Aussprache nicht 
beteiligt gewesen sein. 

 
 

13. Abstimmungen/Beschlussfassung 
 

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 
 

14. Abweichungen von der Geschäftsordnung 
 

Abweichungen von der Geschäftsordnung sind nur zulässig, wenn nie-
mand der stimmberechtigten Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen Wider-
spruch erhebt. 
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Anlage 3: 

 

Ortsvorstandsbeschluss zu Einzelausgaben 

 

 

 

Thema: 

 

Begrenzung der Einzelausgaben durch die 
Geschäftsführung 
 
 

 

Datum: 

 

  24. Oktober 2011 

 

Inhalt: 

 

  Der Ortsvorstand beschließt, dass die Geschäftsführer, 
  ohne vorherige Zustimmung des Ortsvorstandes, 
  gemeinsam Einzelausgaben für die Abwicklung laufender 
  Geschäfte in Höhe von Euro 10.000 tätigen können. 
 
  Geschäfte, die der Zustimmung des Ortsvorstandes be- 
  dürfen, müssen vorher unter Zugrundelegung eines ent- 
  sprechenden Finanzrahmens vom Ortsvorstand genehmigt 
  werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beschluss:

 

einstimmig angenommen am 24.10.2011 
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Anlage 4: 

 

Wahlordnung für Gewerkschaftsversammlungen  
(Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen) 

 
1. Wahlen, die in einer Versammlung durchgeführt werden sollen, müssen in 

der Tagesordnung aufgeführt sein. 
 

Nur in begründeten Ausnahmefällen darf die Versammlungsleitung eine 
Wahl zulassen, die bei Beginn der Versammlung nicht auf der Tagesord-
nung stand. 

 
In solchen Ausnahmefällen sind Wahlen darüber hinaus nur zulässig, 
wenn vorher ein Geschäftsordnungsantrag auf Ergänzung der Tagesord-
nung von den Versammlungsteilnehmern und -teilnehmerinnen mit Mehr-
heit angenommen wurde. 

 
2. Wahlvorschläge müssen von den verantwortlichen Gremien aufgestellt 

und überprüft werden. 
 

Die für die Beteiligung der Frauen verantwortlichen Gremien Ortsvor-
stand, Bezirksleitung und Vorstand berechnen, wie viele Plätze für die je-
weilige Wahl den Frauen mindestens zustehen. 
 
Dies ist vorab mit der Tagesordnung bekannt zu geben. 
 
Die Versammlungsleitung ist verpflichtet, nach Bekanntgabe des vorberei-
teten Wahlvorschlages die Frage nach weiteren Wahlvorschlägen an die 
Versammlung zu richten. Erst danach darf die Vorschlagsliste geschlos-
sen werden. 

 
Die Versammlung hat das Recht, weitere Vorschläge zu machen. Die 
Versammlungsleitung ist verpflichtet, alle Vorschläge entgegenzunehmen, 
die Wählbarkeit zu prüfen und alle Vorgeschlagenen gleichberechtigt zur 
Wahl zu stellen. 
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3. Wird jemand für eine Wahl vorgeschlagen, der bzw. die aus zwingenden 

Gründen an der Wahlversammlung nicht teilnehmen kann, muss der Ver-
sammlung neben dem Wahlvorschlag die Erklärung des Kandidaten bzw. 
der Kandidatin zur Kandidatur und Annahme der Wahl bekannt gemacht 
werden. 

 
4. Wahlen müssen grundsätzlich in geheimer Abstimmung erfolgen. 

 
Ausnahmen sind zulässig, wenn für eine Wahl nicht mehr Kandidaten 
bzw. Kandidatinnen nominiert werden als Mandate zu vergeben sind und 
einer Wahl per Akklamation (Handzeichen) nicht widersprochen wurde. 

 
Die Wahl des Ortsvorstandes und die Wahl der Delegierten und ihrer 
Stellvertreter/innen zum Gewerkschaftstag ist in jedem Falle in geheimer 
Wahl durchzuführen. 

 
5. Vor Beginn der Wahlhandlung ist eine Wahlkommission, bestehend aus 

drei bis fünf Mitgliedern, zu wählen. 
 

Diese hat sich unmittelbar nach ihrer Wahl zu konstituieren und einen 
Sprecher bzw. eine Sprecherin zu bestimmen. 

 
Der Wahlkommission soll kein Mitglied angehören, das selbst zur Wahl 
steht. 

 
Die Wahlkommission ist für die Durchführung der Wahlhandlung verant-
wortlich. 

 
6. Auf den Stimmzetteln für geheime Wahlen sind die Kandidaten bzw. Kan-

didatinnen in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen, es sei denn, einer 
anderen Reihenfolge wird nicht widersprochen. 

 
Auf den Stimmzetteln ist zu vermerken, wie viele Kandidaten bzw. Kandi-
datinnen maximal angekreuzt werden dürfen. 
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Werden mehr Kandidaten bzw. Kandidatinnen angekreuzt, ist der Stimm-
zettel ungültig. 

 
7. Die Versammlungsleitung hat sich davon zu überzeugen, dass alle 

Stimmzettel eingesammelt wurden. Sie hat die Wahlhandlung zu been-
den. 

 
Nach dieser Feststellung dürfen keine Stimmzettel mehr von der Wahl-
kommission angenommen werden. 

 
8. Vor der Auszählung ist die Zahl der abgegebenen Stimmzettel mit der 

festgestellten Anzahl der Stimmberechtigten zu vergleichen und die Zahl 
der gültigen Stimmen festzustellen. 

 
9. Wird nur über einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin abgestimmt, ist ge-

wählt, wer mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält (einfache Mehrheit). 
 
 Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 
10. Sind mehrere Kandidaten bzw. Kandidatinnen zu wählen ist gewählt, wer 

nach der Reihenfolge der Stimmenzahl die meisten Stimmen erhalten hat 
(Rangreihenverfahren). 

 
 Zuerst werden die Plätze ausgezählt, die geschlechtsunspezifisch für 

Frauen und Männer besetzt werden können. Ist der Mindestanteil für 
Frauen erreicht, ist danach für Frauen und Männer das jeweilige Stim-
menergebnis maßgeblich. 

 
 Sofern der Mindestanteil für Frauen nicht oder teilweise erreicht wurde, 

rücken in der Reihenfolge der Stimmenzahl die nächsten Bewerberinnen 
auf die für Frauen reservierten Plätze vor. 

 
 Ist in diesem Verfahren der notwendige Anteil der Frauen nicht erreicht 

worden (zum Beispiel, weil nicht ausreichend Bewerberinnen zur Verfü-
gung standen oder die Wahl nicht angenommen wurde), ist ein weiterer 
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Wahlgang erforderlich. Für diesen Wahlgang können ausschließlich 
Frauen kandidieren. 

 
 Sollten sich auch für diesen Wahlgang keine oder nicht ausreichend Frau-

en zur Wahl stellen, wird auf der nächsten Sitzung des Gremiums ein wei-
terer Wahlgang durchgeführt, bei dem Bewerberinnen und Bewerber kan-
didieren können. Bei Mitgliederversammlungen zur Wahl von Delegierten 
wird nach einer Bedenkpause der weitere Wahlgang noch in der selben 
Versammlung durchgeführt. 

 
11. Bei Stimmengleichheit wird eine Stichwahl durchgeführt. 

 
12. Nach der Wahl ist jeder bzw. jede Gewählte zu befragen, ob er bzw. sie 

bereit ist, die Wahl anzunehmen. Erst dann gilt er bzw. sie als gewählt. 
 

13. Gehen gegen die Wahlhandlung oder nach der Feststellung des Wahler-
gebnisses begründete Einsprüche ein, hat die Wahlkommission über die 
Einsprüche zu befinden. 

 
14. Über die Wahl ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll wird, wenn für 

die Wahl keine gesonderte Regelung durch den Vorstand erlassen wurde, 
nach beiliegendem Muster erstellt. Es ist von den Mitgliedern der Wahl-
kommission zu unterschreiben und zusammen mit den Stimmzetteln und 
sonstigen Wahlunterlagen in der Verwaltungsstelle bis zur nächsten Wahl 
aufzubewahren. 

 
15. Die jeweils für die Bestätigung der Wahlen zuständigen Gremien und Or-

ganisationseinheiten können erst bei ordnungsgemäßer Wahl und Erfül-
lung des Frauenanteils die Wahl der Gremien (vollständig) anerkennen. 
Ist der Mindestanteil nicht erfüllt, werden die gewählten Mandatsträ-
ger/innen vorläufig im Amt bestätigt. Die gesicherten Plätze für Frauen 
bleiben bis zum zweiten Wahlgang, der nur mit Bewerberinnen durchge-
führt wird, unbesetzt. Die Beschlussfähigkeit der Gremien bezieht sich auf 
die Gesamtzahl der Mandate. 
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